
-
II 25:3'1 der Beilagen zu den Stenograrhischen Protokollen des NanUUlHrateS 

XIV. Gesetzgebungsperiode . 

DER BUNDESMINISTER 
FüR JUSTIZ 

1017/29-IV 2/77 

An den 
Herrn Präsidenten des Nationalrates 

zur Zahl 1374/J-NR/1977 
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1971 ~H'" 2 f 
zu .f3":fJ.1IJ 

Wie n 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum National~ 
rat Dr. Hauser und Genossen (1374/J)9 betreffend Einstel­
lung eines Strafverfahrens nach dem Schmutz- und Schundge-

~ 
setz, beantworte ich wie folgt~ 

Zu 1 0 ~ Die Staatsan",al tschaft Graz hat mit Zustimmung 
der Oberstaatsanwaltschaft Graz die in der Anfrage behan­
delte.Anzeige nach § 90 Stpo zurückgelegt? weil sie das 
angezeigte Verhalten nicht als eine nach dem Bundesgesetz 
vom 310 März 1950 9 BGBI Nr 97~ über die Bekämpfung unzüch­
tiger Veröffentlichungen und den Schutz der Jugend gegen 
sittliche Gefährdung mit Strafe bedrohte Tat wertete. 

Zu 20g Die Oberstaatsanwaltschaft Graz hat am 1.August 
1977 die bereits erfolgte Anzeigezurücklegung dem Bundesmi­
nisterium für Justiz unter Hinweis auf die Presseberichter­
stattu rg in dieser Angelegenheit berichtet (Kärntner Tages-­
zeitung vom 24.7 0 1977 p "st. Veit schmunzelt über 'Sünden-
·fallt~ Pornojagd auf Diplomgrafiken für die Akademie"). 
Das Bundesministerium für Justiz hat den Bericht der Ober­
staatsan",altschaft Graz vom 8. August 1977 zur Kenntnis ge­
nommen. 

Zu 3o~ Den anfragenden Herren Abgeordneten zum National­
rat scheint entgangen zu sein p daß die Zeichnu~gen9 die Ge­
genstand der Anzeige warenS/ Teile einer Diplomarbeit zum 
Thema "Folter 76" sind und sich auf Berichte von "Amnesty 
International" beziehen. 

18. November 1977 
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